
Informationen zur Facharbeit (aktualisiert: 12.2016)       
(§ 14.3 APO-GOSt + VV 14.31; Lehrpläne SII; Empfehlungen und Hinweise zur Facharbeit; 

Beschlüsse der Lehrerkonferenzen vom 20.05.1999 und 23.03.2001) 

Jeder Schüler muss in der Jahrgangsstufe Q1 eine Facharbeit an Stelle einer Klausur schreiben.  
Die Verpflichtung zur Anfertigung einer Facharbeit entfällt bei Belegung eines Projektkurses, jedoch kann 
 in diesem Fall freiwillig eine Facharbeit zusätzlich angefertigt werden. 

Aufgabenstellung 
- Die Facharbeit muss in einem schriftlich belegten Fach angefertigt werden; sie hat den 

Schwierigkeitsgrad einer Klausur und sie muss in 4 Wochen anzufertigen sein. 
- Der Schriftumfang beträgt 8-12 Seiten DIN A4 je nach Fach (PC-geschrieben, 11/2-zeilig, Schriftgrad 12). 
- Das Thema muss aus dem Unterricht der Q1.1 oder Q1.2 erwachsen; die Ergebnisse müssen in den 

Unterricht einbezogen werden; es sollte sich möglichst um ein standort-/schulspezifisches Thema handeln. 
- Es müssen die drei Anforderungsbereiche (Reproduktion; Analyse/Reorganisation/Synthese; Transfer/

Wertung) erfüllt werden können. 

     Festlegung auf 8 bis max. 10 Seiten + Inhalts- u. Literaturverzeichnis + Anhang; umlaufender Rand  
von 2,5 cm,  Schrifttyp nur: Times New Roman  ODER  Arial. 

     Einige Themen sind u.U. jahreszeitlich gebunden und können nicht im Februar/März ausgeführt werden.  
     In  den Naturwissenschaften sind auch Langzeituntersuchungen (mit Experimentalcharakter) möglich. 

Bewertung 
- Anwendung von Fachkenntnissen/Fachsprache und -methoden; kritische Reflexion einer Problemstellung 
- Übersichtlichkeit, Gliederung, sprachliche Darstellungsweise, Kreativität 
- Im Normalfall sollen individuelle Themen vergeben werden; bei Gruppenarbeiten muss der Einzelanteil   
       der Gruppenmitglieder an der Arbeit deutlich erkennbar werden (z.B. durch einen Arbeitsprozessbericht). 
- Die Facharbeit wird wie eine Klausur korrigiert und bewertet. Sprachliche Verstöße werden wie in  
        Klausuren geahndet, aber nach strengeren Maßstäben. 

Der Schüler hält im Unterricht einen Vortrag über seine Arbeit, wobei die Art und Qualität des  
Vortrages als Zensur in den Bereich Sonstige Mitarbeit eingeht. 

      Der Schüler versichert am Ende der Arbeit, dass er diese selbstständig verfasst hat (Formblatt). 

Weitere Beschlüsse:  
-   Ab sofort, aber möglichst bald nach der Info-Veranstaltung am 25.01. besprechen die Schüler mit ihren 
Fachlehrern/-innen in Frage kommende Themen; grundsätzlich kommt jeder Kurs in Frage, in dem 
Klausuren geschrieben werden; jeder Fachlehrer/jede Fachlehrerin muss maximal 5 Facharbeiten 
akzeptieren (Teilzeitkräfte 4); er/sie darf diese festgelegte Höchstzahl gegebenfalls geringfügig überschreiten. 
-   Kommt es zu einer Einigung, werden Thema und Abgabetermin schriftlich bestätigt (auf dem Formblatt, 
welches als 2. Blatt in die Arbeit geheftet wird); diese Einigung wird auf einem Formular bestätigt für den 
Tutor. Letzter Festlegungstermin ist der 17. Februar. Denjenigen Schülern, die sich bis zum 09. Februar 
nicht um ein Thema für eine Facharbeit bemüht haben, werden seitens der Tutoren Themen zugewiesen. 
-   Die eigentliche Arbeitszeit für die Facharbeit: 20.02. bis 24.03. Der verbindliche Abgabetermin ist 
Freitag, der 28.04. (bis 13.30 Uhr beim Tutor!). Die Facharbeit ersetzt somit die 1. Klausur in Q1.2. 
Ausnahmen von diesem Zeitraum und insbesondere vom Abgabetermin sind, falls das Thema es zwingend 
vorschreibt, nur im Ausnahmefall nach Rücksprache mit dem Oberstufenkoordinator möglich. 
-   In der Jahrgangsstufe EP sind die Schüler im Fach Deutsch unterrichtet worden über die formalen Aspekte 
beim Verfassen einer solchen Arbeit (z.B. Zitattechnik, Anmerkungen., Literaturangaben etc.).  
-  Nach der Themenabsprache finden bis zur Abgabe der Arbeit zwingend zwei bis drei Beratungsgespräche 
mit dem Fachlehrer/der Fachlehrerin statt. 

In Kursivschrift sind die Beschlüsse der Lehrerkonferenzen vom 20.05.1999 bzw 23.03.2001 aufgeführt. 
In Normalschrift sind die verschiedenen amtlichen Vorschriften sowie meine Terminfestlegungen aufgelistet. 

 Stand 09.01.2017 Frank-R. Müller


